
Durchgriffskondiktion). Vorliegend könnte ein solcher Anspruch des F gegen L bestehen,
sofern F grundsätzlich einen bereicherungsrechtlichen Anspruch gegen S hat, diesen aller-
dings nicht geltend machen kann, weil S aufgrund einer unentgeltlichen Übereignung an L
entreichert ist.

1. Theoretischer Anspruch gegen Kondiktionsschuldner

Zunächst müsste F (theoretisch) einen Kondiktionsanspruch gegen S haben. Vorliegend
kommt ein solcher aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB in Betracht. S hat Eigentum und Besitz an der
Smartwatch erlangt. Dies geschah durch ziel- und zweckgerichtete Handlungen des F. Der
Tauschvertrag iSv § 480 BGB wurde laut Bearbeitervermerk wirksam durch F nach § 119 II
BGB angefochten. Nach § 142 I BGB ist er damit ex tunc nichtig. Somit bestand kein Rechts-
grund für die Leistung. Grundsätzlich besteht somit ein Anspruch des F auf Herausgabe des
Erlangten nach §§ 812 I 1 Alt. 1, 818 I BGB.

2. Unentgeltliche Zuwendung an Dritten

Vorliegend hat S die Smartwatch der L mit den Worten gegeben, dass diese sie „haben
könne“. Kausalgeschäft der Zuwendung war damit eine Schenkung iSv § 516 I BGB, die
Unentgeltlichkeit ist damit zu bejahen.

3. Ausschluss des Anspruchs gegen Kondiktionsschuldner

Weiterhin müsste die unentgeltliche Zuwendung kausal („infolgedessen“) dafür gewesen sein,
dass die Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist. Nach § 818 III BGB ist die Ver-
pflichtung zur Herausgabe ausgeschlossen, sofern der Empfänger nicht mehr bereichert ist.
Vorliegend hat S kein Eigentum mehr an der Smartwatch. Auch etwaige Surrogate sind nicht
gegeben, insbesondere Rückübereignungsansprüche gegen L sind nicht ersichtlich. Man
könnte an dieser Stelle diskutieren, ob die Anwendbarkeit der Saldotheorie im Verhältnis
zwischen S und F zu einem anderen Ergebnis führt. So könnte ein Anspruch des S aufgrund
der Saldotheorie ausgeschlossen sein, F würde allerdings dennoch die Smartwatch (von L)
zurückerhalten (zum Streitstand bzgl. dieses Problems MüKoBGB/M. Schwab, 8. Aufl. 2020,
§ 822 Rn. 20). Dem wäre jedoch entgegenzuhalten, dass S dem F gar nicht erst wirksam das
Eigentum an der Taschenuhr verschaffen konnte (s. oben). Daher findet auch keine Saldie-
rung statt.

Hinweis: Das Problem der Saldotheorie zu sehen kann selbst von guten Bearbeiterinnen und Bearbei-
tern nicht erwartet werden.

F hat aufgrund der Entreicherung des S keinen Anspruch gegen diesen.

4. Rechtsfolge

F hat gegen L einen Anspruch aus § 822 BGB auf Herausgabe und Übereignung der
Smartwatch.
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zweigeschossigen Gebäude auf dem Landesgartenschaugelände in Bayreuth. Dabei hat der
Kiosk samt Biergarten von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Im oberen Stockwerk des
Gebäudes wohnt – ebenfalls von Donnerstag bis Sonntag – die von K angestellte Hilfskraft
H, die ihn beim Betrieb des Kiosks unterstützt. Nachdem aber zum einen die Corona-
Pandemie die Umsätze gedrückt hatte, zum anderen aber auch seine früheren Kunden
nunmehr ihre Freizeit lieber im städtischen Hofgarten verbringen, entschließt K sich dazu,
sein Gebäude anzuzünden und sein Glück woanders zu suchen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag überprüft er daher zunächst, ob sich niemand mehr in
dem Gebäude befindet, bevor er sodann mehrere Kanister Benzin in den Räumlichkeiten
verteilt. Diese will er anschließend von außen mit einem angezündeten Pfeil in Flammen
aufgehen lassen, wodurch sich auch das Gebäude entzünden solle. Kurz nachdem K das
Gebäude durch die Hintertür verlässt, bemerkt er aber einen Einsatzwagen der örtlichen
Feuerwehr, der vor seinem Kioskgebäude steht. Damit die Feuerwehr seinem Plan nicht
zuvorkommen kann, entzündet K schnell seinen Pfeil und jagt ihn in das Kioskgebäude, um
dieses anzuzünden. Der Feuerpfeil löst beim Aufprall auf das im Gebäude verteilte Benzin
durch die dort bereits gestauten Benzindämpfe eine Explosion aus. Zwar lässt diese das
Gebäude weitgehend unbeschädigt, und es kommt auch zu keiner Entzündung eines Feuers.
Allerdings verstirbt infolge der Explosion Feuerwehrmann F, der aufgrund eines anonymen
Hinweises aus der Nachbarschaft – von K unbemerkt – das Gebäude durch die offene
Vordertür betreten hatte, um die Situation wie durch seine Vorgesetzten befohlen zu über-
prüfen. Damit hatte K trotz des neben dem Kiosk stehenden Feuerwehrfahrzeugs aber nicht
gerechnet.

Anschließend möchte sich K ein Alibi für die Tatnacht verschaffen. Dazu kommt ihm eine
bereits lange beglichene, zwei Jahre alte Hotelrechnung sehr gelegen. Deren auf dem Brief-
papier des Hotels mit entsprechendem Briefkopf aufgedruckte Buchstaben sind bereits leicht
verblasst und können daher mit etwas Aufwand wegradiert werden. K radiert die Jahreszahl
2019 aus und ersetzt sie mit der Jahreszahl 2021, um im Falle einer Befragung vorgeben zu
können, sich zur Tatnacht in dem Hotel aufgehalten zu haben.

Wie hat sich K nach dem StGB strafbar gemacht? Auf § 308 StGB ist nicht einzugehen.

& LÖSUNG

Hinweis: Die Klausur zeichnet sich durch zahlreiche Probleme aus, die mitunter ergebnisoffen diskutiert
werden – aber schnell übersehen werden können. Zahlreiche Punkte können dabei argumentativ mit
systematischen oder teleologischen Erwägungen begründet werden, sodass eine gelungene Bearbeitung
zur Arbeit mit den Auslegungsmethoden zwingt. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, nach dem
Versuch des § 306 a I StGB zu erkennen, dass die auf die Brandstiftungshandlung zurückzuführende
Todesfolge des F bei nur versuchtem Grunddelikt eingetreten ist, es sich somit um eine Konstellation des
erfolgsqualifizierten Versuchs handelt.

Für weitere Übung empfehlenswert etwa Bosch, Übungen im Strafrecht, 8. Aufl. 2017, S. 1 und
didaktisch abwechslungsreich Kudlich, Strafrecht Besonderer Teil II, 5. Aufl. 2021, S. 195 ff.; instruktiv
Oğlakcıoğlu JA 2017, 745. Einen Überblick vermittelnd auch Nussbaum/Seitz JuS 2019, 1060.

A. TATKOMPLEX 1: DER KIOSK

I. § 306 I StGB durch den Abschuss des Pfeils in das Gebäude

Indem K den Pfeil entzündete, ihn in das Kioskgebäude schoss und dadurch eine Explosion
verursachte, könnte er sich gem. § 306 I StGB wegen Brandstiftung strafbar gemacht haben.
Zwar stellt das zweigeschossige Kioskgebäude ein Gebäude dar, dieses steht allerdings im
Alleineigentum des K, sodass es sich bereits um kein für K fremdes Gebäude handelt. Eine
Strafbarkeit nach § 306 I StGB hat somit bereits daher auszuscheiden.

II. § 303 I bzw. § 305 I StGB durch den Abschuss des Pfeils in das Gebäude

Mangels Fremdheit scheidet auch eine Strafbarkeit nach § 303 I StGB oder § 305 I StGB aus.

Hinweis: Eine bewusste Schwerpunktsetzung ist bereits zu Beginn der Bearbeitung wichtig, damit hier
keine Zeit verschenkt wird.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDIUM · BASICS KLAUSUR STRAFRECHT · „DER FEUERSCHÜTZE VOM ROTEN MAIN“

5/2023 373

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
IU
M


